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sozlalen Lebens. Der ens in der Gemeiminschafit. Die Grundgesetze der
Gemeiminschafitsordnung. Recht un!: 1e (XIV u 336). Freiburg 1951,; erlagerder. Leinen geDb.

Der 1mMm vorigen TEe (1951) jubjlierende Vérlag erder 1n reıburg ist im
Begri!ffe, eın Werkbuch der katholischen Sozlale in rage und Antwort
1in vier Hauptfteilen (drei Bänden) erscheinen lassen 1eser Katechismus
soll, Ww1e 1im Vorwort er „Kein Dloßer Leitfaden nach ÄArt einer Fibel,ondern eın regelrechtes Hand- und Werkbuch. werden, das icht 1Ur der
Orientierung und dem Selbststudium dienen kann, vielmehr erster Lınie
als Grundlage für Einführungs- und Schulungskurse, für ehrgänge un
ussprachen gedacht IET Der vorliegende and entsprich völlig dieser
lelseftzung. Auf 124 Fragen WIrd jeweils 1ne urze Antiwort gegeben,1esSe aber annn erklärt, me1ist bekräftigt urch Papstiworte und j1el-
fa  B urch Beispiele aus dem en veranschaulicht.

Die weılıteren an bringen als Hauptfteile „‚Aufbau der Gemeinschafts-
ordnung“ „Ordnung des Wirtschaftslebens“; „‚Kirche und aturlich: Ge-
meinschaffsordnung“. Wenn die noch ausstehe:  en anı asselpe 1Veau
haben W1e der erste, annn INan dem erlag und dem Verfasser für ihr
Unternehmen 1Ur danken.

Wie —_  g  ew1ssenhaft der VerfTfasser, der ja schon urch einschlägige Pu-Dblikationen iın die Offentlichkeit eireten 1StT, arbeitet, zeig das eingehendeInhaltsverzeichnis SOWI1Ee das umfassende Liıteratur- un!: Sachverzeichnis.
Die außere Aussftfattung ist auch entsprechend un! ediegen

Lıinz . Dr. Ferdinand Splesberger.
Einzelmensch und Gesellschaf: Von swald VOon
83) Heidelberg 1950, Kerle-Verlag. Kart.

ıne katechismuéartig in rage und Antwort gegliederte Darstellungder Grundgedanken christlicher Gesellschaftslehre mi1t en VOr=- un!
Nachteilen dieser ethode. Sie bietet glasklar-durchsichtige Begriffe, aberein plastisch-anschauliches Gesellschaftsbil Daß dabei die intermediär
zwıschen YFamilıiıe un! aa eingelagerten natuüurlichen Gesellschaften der
ledlung und des Berufes auch begrifflich 1ın ein unsicheres ‚wıell: g..raten, indem S1e NUur als „Übergang Von den notwendigen den freienGesellschaften“ bezeichnet werden (Frage 14), ist deshalb bedauerlich, weiıleben heute die Bestirebungen christlicher Sozlalreform gerade dieWiederaufrichtung dieser Gesells  aftsgebilde bemüht Sind Die FragenDIS 20/e gehen 1nnn und Konsequenz des Satzes „Das Ganze 1St VOLden Teilen“, Sosehr der Verfasser hier che ihm eigene meisterhafte Dıa-lektik in blendendster orm einsetzt, werden seine Ausführungen ennOoaum jeden Leser Uüberzeugen an  vermögen  * vielleicht liegen 1er die
wesentlichen Unterscheidungspunkte zwıschen em, Was sich „Solidarismus“,und dem, Was sıch „Personalismus“ nennt. Diese emerkungen sollen 1N-
des nicht die 'Tatsache verkleinern, daß dieses Büchlein vVon größtem ertefür Lernende und ehrende 1sSt.

Schönering 0.-Ö.) Pfarrer udolf Hausleithner.
Handbuch des Kirchenrechtes. Von Dr. arl Baäande(1156) Gemeinschaftsverlag Tyrolia Innsbruck Herder Wien 1951 Leinengeb 2A1
Das ımfassende Werk des bekannten Salzburger Kanonisten behandeltin Anlehnung an das kirchliche Rechtsbuch die großen Grundlinien desKirchenrechtes und cdie Grundsätze kanonistischen Denkens Die Einteilungdes ex Iuris Canonic1ı ist der außere Rahmen. Die Materie wiırd imgrößeren Zusammenhang dargestellt, auf die Kanones WwIird eweils Nnurverwliesen, alle Kleinkasuistik und jede unnötige Kontroverse 1st Ver-mieden, die Spruchpraxis un! die neuesten Quellen sSind iın den ext auf-

ohne S1e langaftmig aufgeführt werden. Dadurch wiıird der1C! frei den Wesentlichen Punkten und ZU. Kern des Kirchenrechtes.
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